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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.08.1996

Norm

ABGB §1323 G

Rechtssatz

Der in "Technischen Richtlinien" und dergleichen verwendete Begri  der "Tunlichkeit" ist mit dem Begri  "Möglichkeit"

gleichzusetzen und im Sinne des § 1323 ABGB dahin auszulegen, daß damit kein ungebundenes Ermessen eingeräumt

wird.
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